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VORWORT

Johann Bizer, Bernd Lutterbeck, Joachim Rieß
Umbruch von Regelungssystemen 

»Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts stehen weitere dramatische Umwäl-
zungen in Wirtschaft und Gesellschaft (auf) der Tagesordnung. Das zuneh-
mende Zusammenwachsen internationaler Märkte, die Einführung grundle-
gend neuer Technologien sowie eine sich verstärkende Wissensintensität
menschlicher Tätigkeit deuten auf eine außerordentlich komplexe Welt von
morgen. Aber wer soll diese Entwicklungen steuern? Und in welche Bahnen
sollen sie gelenkt werden? Welche organisatorischen und institutionellen Vor-
aussetzungen und welche Entscheidungsstrukturen und -prozesse werden auf
lokaler, nationaler und globaler Ebene benötigt, um diesen Herausforderun-
gen begegnen zu können?«

Mit diesen Worten stellt die OECD ihr neues Buch über »Governance im 
21. Jahrhundert« im Klappentext vor. Der Text fährt mit Worten fort, die die
Grundeinsicht der meisten Beiträge dieses Bandes zusammenfassen könnten:

»Sicher erscheint, dass traditionelle Formen der Steuerung, Lenkung, Kon-
trolle und Entscheidungsfindung (Governance oder Gouvernanz) im öffent-
lichen Sektor, im Unternehmensbereich und in der Gesellschaft weitgehend
überholt sind.« (OECD 2001).

Ist es also der Begriff »Governance«, über den sich die Unruhe so vieler
Rechtsinformatiker und das Unbehagen an nicht stimmigen rechtlichen Lö-
sungen kanalisieren ließe?

Indessen, die Gefahr ist groß, den Governance-Begriff als »Container-
begriff«1 zu gebrauchen – man schüttet alles hinein, ohne zu klären, »was in
den Container hinein darf und was nicht«. Die Schwierigkeiten zeigen sich
bereits daran, dass es trotz einiger Diskussion in den letzten Jahren nicht
gelungen ist, eine adäquate deutsche Übersetzung für den angelsächsischen
Terminus zu finden. In dem Wort »Governance« schwingen so viele rechtliche,
nicht-rechtliche und kulturelle Faktoren mit, dass eine Gleichsetzung etwa mit
dem Wort »Regieren« eine zu starke Verkürzung wäre.2 Am brauchbarsten ist
vielleicht die Definition der Vereinten Nationen: »Governance is the sum of the
many ways individuals and institutions, public and private, manage their com-
mon affairs. It is the continuing process through which conflicting or diverse
interests may be accomodated and cooperative action may be taken. It in-
cludes formal institutions and regimes enpowered to enforce compliance, as
well as informal arrangements that people and institutions either have agreed
to or perceive to be their interest.« (Commission on Global Governance 2000).

Diese Definition betont die weichen Übergänge zwischen unterschiedlichen
Typen von Regularien und die Verbindung rechtlicher und gesellschaftlicher
Aktivitäten, insbesondere auch das Handeln nicht-staatlicher Akteure.3

Will man allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen, muss man also die
Probleme benennen, die man mit Hilfe dieser Begrifflichkeit besser klären will.



Auf einer noch allgemeinen Ebene dürfte die Antwort der OECD international
weitgehend konsensfähig sein. Sie unterscheidet zwei Ebenen, für die neue
Governance-Formen gefunden werden müssen:

– Makroebene
»… die Ablösung vorgegebener, rigider Organisationsstrukturen durch
weit spontanere, flexiblere und aufgabenorientierte Konzepte«;

– Mikroebene
»… die Notwendigkeit, hierarchische Beziehungen, Gewohnheiten und
Traditionen zu überwinden, die zu einem im Laufe der Zeit festen Be-
standteil des Denkens und Handelns der Menschen geworden sind«
(Michalski/Miller/Stevens 2001, S. 30).

Wie könnten nun die Governance-Strukturen für die sich anbahnende Wiss-
ensgesellschaft aussehen? Welche statischen Prizipien halten diese Gesell-
schaft zusammen und welche lassen sie zusammenbrechen? Was ist die Rolle
des Rechts und der Juristen? Was muss der Gesetzgeber – regional und lokal
– tun, was muss er lassen?

Es hat den Anschein, dass man Antworten leichter finden kann, wenn man
ökonomische Überlegungen stärker in die Konzeptbildung einbezieht. Jeden-
falls die amerikanische Rechtsinformatik ist diesen Weg gegangen. Sie hat
sich dabei an die prägende Rolle sozialer Normen erinnern lassen müssen. Es
hat nämlich den Anschein, dass die treibende Kraft dieser neuen Gesell-
schaftsformation implizite Regeln sind und nicht explizite. Es verdichten sich
auch die Hinweise, das explizite Regeln hauptsächlich durch Code – Software-
code – und nicht durch Gesetze klassischen Typs gesetzt werden.

Sieht man die Dinge so, erschließt sich dem Regulierer ein neuer Raum
gegenseitiger Abhängigkeiten. Der inzwischen zu Weltruhm gelangte ameri-
kanische Rechtswissenschaftler Lawrence Lessig (1999) hat diesen Raum an-
schaulich in einem Bild so dargestellt:4
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Vielleicht hilft das Bild, Strukturen ein wenig besser erfassen als vorher.
Aber Lösungen bleiben schwer, weil man Altes und Bewährtes nicht einreißen
sollte, ohne den Menschen erklären zu können, weshalb das Neue für sie bes-
ser ist. Wir haben versucht, diese Herausforderung durch die Überschrift die-
ser Freundesgabe deutlich zu machen: Umbruch von Regelungssystemen.
Wir hoffen, dass wir in diesem Band eine Reihe von Ansätzen versammeln
konnten, die diesem Umbruch aus ganz unterschiedlicher fachlicher Perspek-
tive ein Gesicht gegeben haben.

Nicht zuletzt soll die Form dieser Freundesgabe ein Zeichen für den
Umbruch sein: sie erscheint nämlich zugleich im Eigenvertrieb und online, mit
einer eigenen Website. Für diese Lösung sprachen auch Kostengründe. Aber
tragend war für uns die Überlegung, bei einem solchen Thema, Inhalt und
Form stärker miteinander zu verzahnen. Wo das Neue nur in Ansätzen schon
sichtbar ist, sollte man auch neuen Formen eine Chance geben. Das Printpro-
dukt ist, so hoffen wir, ansehnlich. Der Onlineauftritt ermuntert zu Diskussio-
nen und schafft eine Verbreitung, die eine übliche Festschrift niemals errei-
chen kann. Natürlich hoffen wir, Netzwerkexternalitäten für uns arbeiten zu
lassen. Man wird sehen.

Diese Freundesgabe ist in sehr kurzer Zeit entstanden. Ohne die Bereitschaft
der Autoren, unsere engen Zeitvorgaben einzuhalten, hätten wir natürlich nicht
Erfolg haben können. Unser Dank gilt deshalb den Autoren, vor allem den
Praktikern, deren Hauptaufgabe es bekanntlich nicht ist, Texte zu produzieren.

1 Minx und Preissler in diesem Band.
2 Dies hindert die Europäische Kommission nicht, das Wort »European Governance« mit

»Europäisches Regieren« zu übersetzen, vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften
2000 einerseits, Commission of the European Communities 2001 andererseits.

3 Zu weiteren Präzisierungen, insb. auch für Zwecke des Wirtschaftsrechts s. Lutterbeck 2000.
4 Lessig variiert das Bild in seinem Buch durch ständig anders gerichtete Pfeile mehrfach, je

nach den Schwerpunkten seiner Aussage. Wir benutzen hier das Grundmodell aus S. 88,
sprachlich leicht verändert.
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